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SATZUNG	ZUR		
STUDIENJAHREINTEILUNG		
UND	VORLESUNGSZEIT	

(1) Das Studienjahr gliedert sich in das Sommer- und Wintersemester. 

a) Das Sommersemester beginnt am 1. März. Die Vorlesungszeit beträgt 15 Wochen. 

b) Das Wintersemester beginnt am 1. September. Die Vorlesungszeit beträgt 17 Wochen. 

(2) Für das Jahr 2020 gilt aufgrund der Pandemie einmalig: 

a) Die Vorlesungszeit des Sommersemesters endet mit dem 31.07.2020.  
Lehrveranstaltungen und Prüfungen des Sommersemesters können bis 31.07.2020  
und vom 01.09.2020 bis zum 09.10.2020 stattfinden. 

b) Die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2020/2021 beginnt am 12. Oktober 2020. 
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__________________________________ 

 Dr. Regula Rapp 
  Rektorin 
 


